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Terminübersicht und Aufgabenverteilung PGR / Wahlvorstand 
 
 

Vom Pfarrgemeinderat zu erledigen 
 

2021-2022 Vom Wahlvorstand zu erledigen 

Rücksendung des Meldeblattes über die 
Bestellung des Wahlvorstandes, des Wahlmodus 
und der Größe des zukünftigen PGRs an das 
PGR-Referat (WO 2 und 3.1 PGRO) bis 
spätestens 19. September 2021. 
 

Bis 19. 
September 

Konstituierende Sitzung des Wahlvorstandes. 
 
 
 

Klären der Frage der Aufgabe und Funktion des 
PGR. Angebot zu einer moderierten PGR 
Sitzung durch die Regionale Pfarrbegleitung. 
Infos: www.kath-kirche-vorarlberg.at/pgr 
 

Im September 
und Oktober 

 

Teilnahme an einem PGR Wahlstammtisch 
durch den Pfarrer, die/den gf. PGR 
Vorsitzende/n und die/den stv. gf. PGR 
Vorsitzende/n. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
Informieren über die Aufgaben des PGR und 
über die PGR Wahl z. B. im Pfarrblatt, 
Pfarrversammlung, Pfarrblattsonderausgabe, 
Homepage, Nutzung der neuen Medien, 
Predigt, direkte Gespräche, Infotisch in der 
Kirche, u.m.. 
 
Kandidat/innen finden 
Soll bis Ende Jänner abgeschlossen sein. Die 
PGR Wahl als pastorale Chance nützen:  
Aufgabenbeschreibungen für PGR 
Mitarbeiter/innen erarbeiten, persönliche 
Gespräche suchen, Talente und Charismen von 
Menschen entdecken, zur Mitarbeit in der 
Pfarre und im PGR ermutigen.  

 

5./ 7./ 12./ 14. 
Oktober  
 
 
 
 
Von Oktober bis 
Dezember  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jänner  
 
 

Teilnahme an einem PGR Wahlstammtisch 

durch die/den Vorsitzende/n des 

Wahlvorstandes. 
 
 
 

Den PGR in der Öffentlichkeitsarbeit und in der 
Kandidat/innenfindung unterstützen. 
 
 
Informationen zur Organisation der Wahl auf die 
Homepage der Pfarre stellen: Wahlmodus, 
Familienstimmrecht, Briefwahl, etc.. 

 
 

Organisation PGR Wahl 
Die organisatorische Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl umsetzen. 
Informationen dazu: www.kath-kirche-
vorarlberg.at/pgr und PGR Wahlmappe. 

 

 
 
Motivation zur Wahlbeteiligung 
Informationen zur Wahl und zum Wahltag, 
Motivation zur Inanspruchnahme des 
Wahlrechts. Die Motivation zur Teilnahme an 
der Wahl kann sich bis zum Wahltag am 20. 
März 2022 verstärken.  

23. Jänner 2022 Ende der Ansuchen für nicht ortsansässige 
Personen für aktives und passives Wahlrecht am 
22. Jänner 2017. 
Weiterleiten dieser Informationen an den 
Wahlvorstand der betreffenden Wohnpfarre (WO 
1.1 PGRO) 

 

 Bis 6. Februar Kandidatenliste mit Ergänzungsmöglichkeit steht 
(WO 7.2 PGRO). 
 

 Bis 27. Februar Wahlausschreibung an die gesamte 
Pfarrgemeinde (WO 10.5 PGRO) und  
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Errichtung der Wahlkommission (WO11 PGRO). 
 

Werbung für die Wahlbeteiligung  Werbung für die Wahlbeteiligung 

 
 

Sonntag, 20. März 2022 – Pfarrgemeinderatswahl 
 
Zur Wahl gehen! Das Ergebnis der PGR Wahl in der Pfarre 

veröffentlichen (Homepage, Schaukasten).  
 Niederschrift des Wahlvorstandes zur Wahl 

an das PGR-Referat bis 14.00 senden. 
  
 
 

Vom Pfarrgemeinderat zu erledigen 
 

Nach der Wahl Vom Wahlvorstand zu erledigen 

 Bis 27. März Öffentliche Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses (WO 14 PGRO) und 
_ Belehrung über Einspruchsmöglichkeit 

(WO 15 PGRO). 

_ Aushang an mehreren öffentlichen 
Orten. 

1. konstituierende Sitzung des neuen PGR auf 
Einladung durch den Pfarrer (WO 16 PGRO).  
Kooptierungen: Das Mandat des vorherigen 
PGRs und auch der Pfarrbeauftragten erlischt.  
Beratung zur Bestellung der neuen 
Pfarrbeauftragten. 

 

Bis 10. April  

2. Sitzung des vollständigen PGR auf 
Einladung des Pfarrers. Statuten gem. Wahlen 
(WO 16.2 PGRO). 
 

Bis 1. Mai  

Öffentliche Bekanntmachung der definitiven  
_ Zusammensetzung des neuen PGR. 
_ Erstellen des Formblattes: „Unser neuer 

Pfarrgemeinderat“ und  

_ Einreichung an das PGR-Referat zur 
bischöflichen Bestätigung des neuen PGRs. 

Bis 8. Mai  

(WO 17.2 PGRO). 


